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Lutz: Restorative Justice

Mehr Repression durch
neue Kontrollstile?

Über wiederherstellende Gerechtig-
keit oder »aufarbeitendes Recht« gibt
es eine spannende Debatte (vgl. nur
Sebastian Scheerer, Kritik der strafenden
Vernunft; ferner Replik: Protektive, re-
staurative und transformative Alterna-
tiven zur Strafe, in: Ethik und Sozial-
wissenschaften 12/ 2001). Tilman
Lutz fragt, ob es sich um ein »neues
Paradigma« handele – und meint da-
mit eine Gegenbewegung zum aktu-
ellen »punitiven Turn« in der Krimi-
nalpolitik – oder nur eine Variante
der Debatte über Resozialisierung.
Um dies zu klären, stellt er die Texte,
die sich mit dieser Idee befassen, in
die Kontexte der theoretisch disku-
tierten kriminalpolitischen Verände-
rungen (S.19). Mit Garland geht er
davon aus, dass es in allen westli-
chen Industrieländern einen Trend
gebe, sowohl mehr Fälle informell zu
bearbeiten als auch mehr Personen in-
tensiver zu kontrollieren. Er nennt die
hinter dieser verschärften Sicherheits-
politik stehende Haltung: criminolo-
gies of the others). Beide Strömungen
zusammen, der eher milde »aufar-
beitende« und der hart ausgrenzen-
de Kontrollstil, deutet er kulturpessi-
mistisch als mehr Kontrolle. Ursache
hierfür seien die beiden gegenwärtig
dominanten Kräfte, der »Neolibera-
lismus« auf der einen Seite und der
»Neokonservatismus« auf der ande-
ren (mit entsprechend widersprüch-
lichen Strategien). Wir leben sozusa-
gen in einer spezifischen Kultur der
»High Crime Societies« (S.127).

Auf eine makrosoziologische In-
terpretation (Frage: gibt es mehr kri-
minalisierbares Verhalten?) verzich-
tet der Autor ebenso wie auf mikro-
soziologische Analysen, welche
Veränderungen sich an den stärker
kontrollierten Individuen zeigen las-
sen könnten (Frage: hat sich das, was
als unter einer »negativen Prognose«
verstanden wird, verändert?).

Offenbar geht er davon aus, dass
die genannten gesellschaftliche Ver-
änderungen nur die Ebene der sozia-
len Interaktion (die Konstruktion von
»kriminell« und »gefährlich«) prä-
gen. Daher setzt er dort an und be-
trachtet das Risikobewusstsein der
Akteure und Beobachter und die
mediale Inszenierung. Sie beziehen
sich immer auf beides: wahrgenom-
mene Kriminalität und propagierte
Kontrollstile.

Bleiben wir bei seiner These eines
zunehmenden Punitivismus. Sie
wird unter Anlehnung an Garland
wie folgt begründet (S.126):
1. Eine neue Logik der Strafe fordere

mehr Schutz der Öffentlichkeit,
das meint in erster Linie die Be-
friedigung öffentlicher Emotio-
nen und ein Management der
wahrgenommenen Risiken,

2. die gestiegene Bedeutung der Me-
dien bewirke eine Popularisierung
der Kriminalpolitik und damit eine
Entmachtung der ExpertInnen,

3. Opferorientierung initiiere und
verstärke die beiden anderen
Trends und sehe in den Opfern
Stellvertreter der Bürger und Bür-
gerinnen.

Ich stimme Garland und dem Autor
in diesen drei Punkten uneinge-
schränkt zu, nicht aber den daraus
gezogenen Schlussfolgerungen von
Lutz. Seit den 1990er Jahren werden
über die Medien populäre externe
Anforderungen an das Kriminalju-
stizsystem gestellt. Es muss die je-
weils als bedeutsam wahrgenomme-
nen sozialen Probleme managen
bzw. zumindest glaubwürdig den
Eindruck erwecken, den im Namen
der Opfer gestellten Erwartungen zu
entsprechen und gibt diesen Druck
an alle helfenden Institutionen –
etwa die Straffälligenhilfe – weiter.
Aber was besagt dies für die These
von Lutz, Mediation dürfe nicht
»ins herkömmliche System« einge-
baut werden, sonst würden anti-
rechtlich konzipierte Formen der
Konfliktschlichtung zu einer »Versi-
on des Alten«.

Interessant ist die Begriffsstrate-
gie, »neu« gegen »alt« bzw. »tradi-
tionell/herkömmlich« zu setzen. Ich
greife die These von Garland auf und
interpretiere das überkommene Sy-
stem als eines, das Opfern keine Be-
deutung beimisst, und sich auf Ex-
perten, also nicht auf den Populis-
mus der Medien stützt. Dann wäre
der neue Trend zur populären Op-
ferorientierung »neu«. In einem

zweiten Schritt interpretiere ich das
»herkömmliche System« als Produkt
der Moderne und ihrer begrifflichen
und institutionellen Trennung von
öffentlicher Strafe, restitutivem Zi-
vilrecht auf der einen Seite und ei-
ner engen sozialen Kontrolle in den
verschiedenen sozialen Subsyste-
men (wie Familie, Arbeit, besondere
Gewaltverhältnisse). Die Trennung
zwischen Strafe und Schadensersatz
ist in der Menschheitsgeschichte
eher unwahrscheinlich, was auch
der Autor in Anlehnung an die Kri-
tik des Neoklassizismus (Enteignung
der sozialen Konflikte durch die öf-
fentliche Strafe) sieht (S.25). Die
Postmoderne, so meine Gegenthese,
verringert aber insgesamt diese für
die Moderne charakteristischen Ele-
mente. Außerdem werden in den so-
zialen Subsystemen Familie, Schule
und Arbeitswelt autoritäre Formen
der informellen Kontrollen abge-
baut. Die Kehrseite dieser Liberali-
sierung ist zwar auch mehr und ins-
besondere früher einsetzende for-
malisierte Kontrolle. Dass aber diese
Verrechtlichung durchgehend re-
pressiver sei als die früher praktizier-
te informelle Repression, erscheint
mir wenig plausibel. Zu erwarten
und zu beobachten ist – gegen Lutz
– nicht mehr Repression, sondern
eine andere Form der Kontrolle, nicht
weniger, aber differenzierter.

Dies deutet auch Kreissl in seiner
Einleitung an. Er wählt das Bild vom
trojanischen Pferd. Wenn aber Wie-
dergutmachung und Mediation kei-
ne Alternativen zur Strafe, sondern
Teil einer doppelgesichtigen Kontrolle
(die sich unterschiedlicher Formen
bedient) sind, komme es zu einer
Aufweichung und Ausweitung des-
sen, was wir Repression nennen
(und was Lutz neuen Punitivismus
nennt). Fragen wir also, was damit
gemeint wird. Schließlich kontrol-
liert auch Zivilrecht (über zu leisten-
den Schadensersatz und Schmer-
zensgeld wegen einer Opferschädi-
gung). Aber verfährt es »repressiv«?
Nicht thematisiert und nicht ins
Kalkül einbezogen werden außer-
dem die Freiheitserweiterungen der
letzten Individualisierungsschübe.
Davor war es nämlich üblich, in den
sozialen Subsystemen direkt zu
sanktionieren. Ich nenne einige Bei-
spiele: »Kündigung wegen einer
Straftat«, diziplinarische Reaktion,
familienrechtliche Instrumente wie
dem früher üblichen Unterhaltsver-
lust nach einer »verschuldeten«

Scheidung oder die Enterbung we-
gen schwerer Verfehlungen des Er-
ben. Sind die uns geläufigen Formen
nur »mehr Kontrolle«?

Im Bild des trojanischen Pferdes
frage ich mich daher: wer sind die
Trojaner und wer die Griechen? Die
Pferde scheinen nämlich von beiden
Parteien listig eingesetzt zu werden,
um die Instrumente des jeweils an-
deren zu zersetzen. Dies würde aber
bedeuten, dass der neue Punitivis-
mus, den Lutz beklagt, sich vom al-
ten Vergeltungsstrafrecht erheblich
unterscheidet. Die Herrschaftsinstru-
mente der herkömmlichen »Strafe«
(wie sie Neoklassiker und Abolitioni-
sten bis in die 1980er Jahre konstru-
iert haben) wären, wenn ich dies
richtig sehe, mittlerweile einer pro-
fessionellen Strategie gewichen, die
bisweilen hart sanktioniert, dann
aber wieder flexibel reagiert und den
kommunikativen Umgang mit Kon-
flikten und Problemen einbaut in
eine breite Palette der informellen
und formellen Reaktionen.

Ich verdeutliche diesen Gedan-
ken einmal anhand eines Beispiels.
Die bessere Wahrnehmung und die
neue Bedeutung der Opfer führt nur
bei schweren Kapitalverbrechen
(etwa Sexualmorden von Kindern)
dazu, populistisch ausschließlich
den Schutz der Bevölkerung zu for-
dern. Im alltäglichen Bereich wer-
den im Namen der Opfer eher fle-
xiblere Strategien entwickelt, da nur
sie deren Lage effektiv verbessern,
etwa zivilrechtliche Opferrechte, um
das unbeholfene Strafrecht nicht zur
prima, sondern zur ultima ratio zu
machen. Das neue Gewaltschutzge-
setz (vom 1.01.2002), um ein Bei-
spiel zu nennen, das eher nicht pu-
nitiv wirkt, hat (in Anlehnung an
entsprechende Regelungen in Öster-
reich) einschneidende familien-
rechtliche Interventionen bei häus-
licher Gewalt geschaffen (etwa die
erheblich erleichterte Wohnungszu-
weisung an das Opfer und andere
verhaltenssteuernde gerichtliche
Weisungen zu Lasten des Täters),
um präventiv und sanktionierend
zu wirken. Außerdem werden die zi-
vilrechtlichen Instrumente flankiert
von neuen bzw. veränderten Imple-
mentationen vorhandener polizeili-
cher Befugnisse. Das herkömmliche
Strafrecht und das Strafverfahrensrecht
bleiben hingegen unverändert. Selbst
diejenigen, welche eine Stellvertre-
terdebatte im Namen der Opfer
führen, nehmen es hin, dass diese
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selten in der Lage und dazu bereit
sind, als Zeuginnen in der Haupt-
verhandlung auszusagen, zumal sie
nicht wirklich geschützt werden
können. Der Net-widening-Effekt der
neuen Strategie liegt auf der Hand,
aber wie ist er zu bewerten? Was
wären die Alternativen? Lutz nennt
keine Beispiele, da er stark verallge-
meinert. Aber eigentlich müsste er
derartige Effekte kritisieren und
stattdessen fordern, man solle – ko-
ste es, was es wolle – rein informell
vorgehen. Dies aber hat man früher
versucht und ist gescheitert. Kann
die Rede vom Täter und vom Opfer
ersatzlos ersetzt werden durch »Kon-
fliktbewältigung«, »aufarbeitende
Gerechtigkeit«?

Versuchen wir, die Differenzie-
rungsthese und damit die Option für
eine Integration restitutiver Reaktio-
nen zu testen. Sicher, man kann das
Gewaltschutzgesetz auch als neuen
Punitivismus zu deuten versuchen.
Denn die neue zivilrechtliche Rege-
lung strebt die Intensivierung der so-
zialen Kontrolle prügelnder Männer
im Interesse ihrer Opfer an (wobei in
Einzelfällen auch einmal eine Frau
die männliche Rolle spielen kann).
Wie punitiv dies gemeint ist und –
was wichtiger ist – umgesetzt wird,
differiert aber erheblich. In Berlin
etwa haben dieselben frauenpoliti-
schen Netzwerke, die sich sehr um
die neuen zivilrechtlichen Instru-
mente verdient gemacht haben, eine
TOA-Richtlinie durchgesetzt, wo-
nach Täter-Opfer-Ausgleich bei
häuslicher Gewalt im Rahmen der
staatsanwaltschaftlichen Einstel-
lungsentscheidung »grundsätzlich
ausgeschlossen« sei (Gemeinsame
Richtlinie der Senatsverwaltungen
für Justiz, für Inneres und für Schule,
Jugend und Sport vom 28.06.2000).
Die Kommentatorinnen des neuen
GewaltschutzG (Birgit Schweikert/Su-
sanne Baer, Nomos 2002) begründen
diese Position damit, dass »aus wis-
senschaftlicher Sicht« (hierzu erfolgt
aber kein Nachweis) in stark hierar-
chischen Abhängigkeitsverhältnis-
sen Einigungen in moderierten Ge-
sprächen weitgehend unmöglich
seien (a.a.O. Rn. 296 und 299). Sie
und mit ihnen zahlreiche Netz-
werke gegen häusliche Gewalt wol-
len also keine Restorative Justice. Sie
wollen stattdessen besseren zivil-
rechtlichen Schutz und frühere und
intensivere polizeirechtliche Inter-
vention. Außerdem werden expressi-
ve Strafen gefordert (deren Umset-

zung aber unterbleibt). Letzteres for-
dern sie sogar als Stellvertreterinnen
gegen die sehr zurückhaltenden Op-
fer, die aus Angst eher nicht aussa-
gen und Strafverfahren vermeiden
wollen. Die Begründung für expres-
sive Strafen lautet: erst nach einer
»ernsthaften Sanktion« könnten sie
sich eine zusätzlich zu einer voll-
streckten oder ausgesetzten Frei-
heitsstrafe auferlegte Trainingsaufla-
ge (mit dem Ziel der Verhaltensän-
derung) vorstellen (a.a.O. Rn. 297).
Somit belegen zwar Birgit Schwei-
kert/Susanne Baer die Grundthese
von Lutz, es gebe neuerdings wieder
eine sich auf die Opfer berufende pu-
nitive Grundströmung. Aber dieses
Projekt steht nicht für alle. Wenn
man genau hinschaut, dann relati-
viert sich dieses Bild erheblich. Das-
selbe Phänomen (»Gewaltstraftaten
in Paarbeziehungen«) wird nämlich
von anderen Teilnehmerinnen der
Gewaltschutzdebatte anders be-
nannt und auch mit anderen Reak-
tionen belegt. Die Hamburger Netz-
werke (Opferhilfe) etwa haben
bewusst eine Anhängerin der Resto-
rative Justice beauftragt, Vorschläge
zu machen und beziehen Mediation
bewusst ein. Sie wollen auch nicht
expressiv strafen, sondern »Partner-
schaftskonflikte entschärfen«. Des-
halb bedienen sie sich bewusst einer
Rhetorik, die statt von Strafe von ei-
ner »konstruktiven Tatbewältigung«
redet (Bannenberg 1999). Beide
Extrem-Positionen markieren ge-
gensätzliche Kontrollstile. Sie
wählen gegensätzliche Konstruktio-
nen der Wirklichkeit und entwerfen
unterschiedliche Gegenstrategien.
Gleichwohl kann man nicht sagen,
dass der hier geschilderte ideologi-
sche Streit die Debatte und das Pra-
xisfeld erschöpfend kennzeichnet.
Diejenigen nämlich, die eine prakti-
kable Problemlösung anstreben und
deshalb möglichst praxisnah argu-
mentieren, fühlen sich von beiden
Positionen nicht angesprochen, da
beide nur einen Teil der Probleme
verarbeiten (so etwa Rabe, Streit
3/2002), und suchen nach einem ef-
fektiven und differenzierten Kontrollstil,
der gegensätzliche Erfahrungen zu-
lassen kann. Schaut man auf diese
Teilnehmerinnen der Debatte, kann
man keinen wachsenden Punitivis-
mus konstatieren, sondern allenfalls
einen Konsens, dass soziale Kontrol-
le Opfern tatsächlich nützen muss.
Ordnet man sich diesem Ziel unter,
muss man die Debatte professionell
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führen und verweigert sich puniti-
ven und restorativen Ideologien.
Mehr Kontrolle bei Gewaltstraftaten
innerhalb der Familie ist danach
eine legitime Form des »Net-wide-
ning«, wenn sie funktioniert. Nicht-
verfolgung ist inakzeptabel, wenn sie
patriarchale Herrschaft stabilisiert.
Denn die Konstruktion, häusliche
Gewalt sei ein Frauenschicksal, das
innerhalb der Großfamilie gelöst
oder ertragen werden muss, verwei-
gerte bewusst gleiche Rechte. Es ist
daher zwar naheliegend, dass die Öf-
fentlichkeitsarbeit neuer emanzipati-
ver Kontrollpolitik bisweilen auch
Spielarten des neuen Punitivismus
aktiviert, zumal die Mehrheit der Be-
völkerung mittlerweile eher egalitäre
Familienmodelle bevorzugt. In der
am konkreten Opferschutz orientier-
ten Praxis setzen sich aber letztlich
professionelle Standards durch. Die-
se integrieren Polizeirecht, Zivil-
recht, Mediation, Therapie und
»herkömmliche« Strafe. Im Bild der
doppelgesichtigen Kontrolle, das
Kreissl als Motto vorangestellt hat,
verändert sich das Spektrum der ver-
fügbaren Reaktionsformen (mal so,
mal so: also doppelgesichtig).

Es sieht so aus, als verändere sich
in Zeiten knapper öffentlicher Kas-

sen die staatliche Kriminalpolitik
und inkorporiere alternative For-
men der Sozialkontrolle, da sie sich
– schon wegen des Kostendrucks –
dem pragmatischen Stil von Manage-
ment annähern muss. Dies muss
man nicht optimistisch deuten.
Aber der neue Kontrollstil begün-
stigt die Integration von Elementen
der Restorative Justice ins jeweilige –
sich reformierende – Rechtssystem.
Vermutlich sind wir erst am Anfang,
denn noch praktizieren wir unklare
Informalisierungen. Aber es wird
sich zeigen, ob es irgendwann mög-
lich sein wird, transparent und vor-
hersehbar zivilrechtliche, strafrecht-
liche und nicht-rechtliche Formen
der Reaktion auf individuell erlitte-
nes Unrecht zu kombinieren. Sollte
mich meine Hoffnung trügen, dann
bewahrheitet sich die Befürchtung
von Tilman Lutz.

Monika Frommel

Tilman Lutz
Restorative Justice – Visionäre
Alternative oder Version 
des Alten?
Bd. 29 der Hamburger Studien
zur Kriminologie und 
Kriminalpolitik, 2002
176 Seiten, 17,09 €

Erratum
Bei dem Beitrag »Jugendliche in Cliquen« in der Neuen Kriminalpolitik
Heft 4, 2002, fehlte der Hinweis, dass dort zitierte Ergebnisse u.a. auf der
Studie ›Cliquenorientierungen im Raum Trier‹ (2002) basieren, die von der
Nikolaus Koch-Stiftung (Trier) und dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (Berlin) finanziell gefördert wurde.
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